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Art. 49 UN-K

UN-K - Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Gber den internationalen
Warenkauf

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2023

(1) Der Kaufer kann die Aufhebung des Vertrages erklaren,

a) wenn die Nichterfillung einer dem Verkaufer nach dem Vertrag oder diesem Ubereinkommen obliegenden Pflicht
eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt oder

b) wenn im Falle der Nichtlieferung der Verkaufer die Ware nicht innerhalb der vom Kaufer nach Artikel 47 Absatz 1
gesetzten Nachfrist liefert oder wenn er erklart, daf3 er nicht innerhalb der so gesetzten Frist liefern wird.

(2) Hat der Verkaufer die Ware geliefert, so verliert jedoch der Kaufer sein Recht, die Aufhebung des Vertrages zu
erklaren, wenn er

a) im Falle der verspateten Lieferung die Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen Frist erklart, nachdem er
erfahren hat, daR die Lieferung erfolgt ist, oder

b) im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspateter Lieferung die Aufhebung nicht innerhalb einer
angemessenen Frist erklart,

i) nachdem er die Vertragsverletzung kannte oder kennen muRite,

i) nachdem eine vom Kaufer nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen ist oder nachdem der Verkaufer
erklart hat, daf3 er seine Pflichten nicht innerhalb der Nachfrist erfllen wird, oder

iii) nachdem eine vom Verkaufer nach Artikel 48 Absatz 2 gesetzte Frist abgelaufen ist oder nachdem der Kaufer
erklart hat, daf er die Erfullung nicht annehmen wird.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 49 UN-K
	UN-K - Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf


